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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie hat sich der Krankenstand der Mitarbeiterinnen sowie der Be-

amt*innen in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates

Sachsen 2018 bis 2021 entwickelt? (Bitte aufgeschlüsselt nach den
einzelnen Jahren, Landkreisen und kreisfreien Städten in absoluten

Zahlen sowie prozentual.)

Frage 2:
Wie hoch ist der prozentuale und absolute Anteil an langzeiterkrankten
Mitarbeiterinnen sowie Beamt*innen in den Landkreisen und kreis-

freien Städten in den Jahren 2018 bis 2021?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Die
Staatsregierung ist dem Sächsischen Landtag nur für ihre Amtsführung ver-
antwortlich. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft ver-
pflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen einge-
hen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall, denn die Fragen betreffen ausschließlich Sach-

verhalte, die von der Gemeinde bzw. den Landkreisen als Selbstverwal-
tungsaufgabe wahrgenommen werden. Selbstverwaltungsaufgaben unter-

liegen nur der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht.

 

Freistaat

SACHSEN

 

Der Staatsminister

Geschäftszeichen
(bitte bei Antwort angeben)
1-1053/134/87

Dresden, 23. November 2022

Hausanschrift:

Sächsisches Staatsministerium

des Innern

Wilhelm-Buck-Str. 2

01097 Dresden

Telefon +49 351 564-0

Telefax +49 351 564-3199

www.smi.sachsen.de

Verkehrsanbindung:

Zu erreichen mit den Straßen-

bahnlinien 3, 6, 7, 8, 13

Besucherparkplätze:

Bitte beim Empfang Wilhelm-

Buck-Str. 2 oder 4 melden.



STAATSMINISTERIUM

DES INNERN

 

Im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die hier-

für zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden vom Informationsrecht nach $ 113 Sächsi-
sche Gemeindeordnung (SächsGemO) bzw. 8 65 Absatz 2 Sächsische Landkreisord-

nung i. V. m. $ 113 SächsGemO nur Gebrauch machen, wenn im Einzelfall Anhalts-

punkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies
ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, denn es wird mit der Kleinen Anfrage aus-

schließlich die Übermittlung statistischer Angaben begehrt und kein Handeln der Kom-

munen in Bezug genommen, das einer Rechtmäßigkeitsprüfung unterliegen könnte.

Mit fredndlichen Grüßen

Lotes
n Schuster
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